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RS OGH 1954/9/1 3Ob568/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1954

Norm

MG §21 Abs1

ZPO §565

Rechtssatz

Eine außergerichtliche Aufkündigung kann allerdings, wenn sie sich auf ein dem MG unterliegendes Bestandobjekt

bezieht, einen Exekutionstitel nicht bilden. Wohl aber kommt ihr Rechtswirksamkeit insoferne zu, als die

aufkündigende Partei mangels Erhebung von Einwendungen die Räumungsklage im ordentlichen Verfahren einbringen

kann. Es können daher gegen eine außergerichtliche Kündigung Einwendungen erhoben werden, um die materiell

rechtliche Wirksamkeit der Kündigung zu verhindern.
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